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Grünordnungsplan zum Bebauungsplan 54, 1. Änderung und Erweiterung, 
Stadt Schwarzenbek
Teil B: textliche Festsetzungen

0. Für den Geltungsbereich der 1. Änderung und Erweiterung des B-Plans 54 
gelten die nachfolgend aufgeführten textlichen Festsetzungen und ersetzen die 
bislang geltenden textlichen Festsetzungen des B-Plans 54. 

1. GESETZLICH GESCHÜTZTE BIOTOPE (§ 15b LNatSchG)

1.1. Für zu erhaltende Knicks sind bei Abgang Ersatzpflanzungen und Aufsetzar-
beiten so durchzuführen, dass der Charakter und Aufbau eines Knicks erhalten 
bleiben. Vorhandene Lücken der zu erhaltenden Knicks sind durch die in Zif. 2.4. 
genannten Arten zu schließen.

1.2. Die fachgerechte Pflege der vorhandenen, mit Erhaltungsgebot belegten Knicks 
wie auch der neuangelegten Knicks ist gemäß § 15b LNatSchG zu ge-
währleisten. Vorhandene Überhälter sind zu erhalten. Ein Knicken vor oder 
während der Bauzeit darf nicht erfolgen. 

1.3. Einfriedungen müssen im Reinen Wohngebiet einen Abstand von mindestens 
2 m zum Knickwall, im übrigen Geltungsbereich einen Abstand von mindestens 
1 m zum Knickwall einhalten. 

1.4. Bei Knickdurchbrüchen oder –anschnitten neu entstehende Knickenden sind mit 
Mutterboden abzuböschen. Freiliegende Wurzeln der angrenzenden Gehölze 
sind gemäß DIN 18920 fachgerecht zu versorgen. 

1.5. Außer den gekennzeichneten Knickdurchbrüchen für Verkehrsflächen, Zufahrten 
sowie für Fußwege sind keine weiteren zulässig. 

1.6. Leitungsverlegungen im Bereich von Knicks außerhalb der Verkehrsflächen und 
Zufahrten sind nicht zulässig.

2. ANPFLANZUNGSGEBOTE (§ 9 (1) 25a BauGB)

2.1. Neu anzulegende Knicks sind wie folgt herzustellen:

Der Knickwall ist mit einer Sohlbreite von 2,5 m, einer Kronenbreite von 1,0 m 
und einer Wallhöhe von mindestens 1,0 m über Gelände herzustellen (Arten und 
Qualitäten zur Bepflanzung: vgl. Zif. 2.4.). Der Erdwall der Knickneuanlage ist 
aus mineralischen Boden aufzusetzen und mit Mutterboden abzudecken. 

2.2. Stellplatzanlagen sind mit Laubbäumen zu durchgrünen. Dabei ist pro 
angefangene fünf Stellplätze ein großkroniger Laubbaum zu pflanzen.

2.3. Im Kronenbereich aller neu zu pflanzenden Bäume ist ein durchwurzelbarer 
Raum von jeweils 12 m³ bei einer Mindestbreite von 2,0 m zu gewährleisten. Die 
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darüberliegenden Flächen sind als offene Vegetationsflächen herzustellen und 
durch geeignete Maßnahmen gegen das Überfahren mit Kfz zu sichern.

2.4. Für festgesetzte Anpflanzungen sind folgende Qualitäten und Pflanzdichten zu 
verwenden (Arten: vgl. Erläuterungsbericht zum GOP):

a) Knicks
Überhälter: Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, 14-16 cm 

Stammumfang

sonst. Baumarten: Heister, 2x verpflanzt, 125/150 cm

Straucharten: Sträucher, 2x verpflanzt, 60/100 cm

Die Pflanzung ist zweireihig mit einem Pflanzabstand von 0,8 m auszu-
führen. Auf je 30 m Knicklänge ist ein Überhälter zu pflanzen.

b) Einzelbäume
Überhälter: Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, 18-20 cm 

Stammumfang

c) Ausgleichsfläche B, flächige Anpflanzung

Bäume: leichte Heister, 1 x verpflanzt, 100/125 cm 

Straucharten: Sträucher, 2x verpflanzt, 60/100 cm

Es sind überwiegend Gehölze aus heimischer Anzucht zu verwenden. 

3. GRÜNFLÄCHEN

3.1. Die öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung Parkanlage ist überwiegend 
naturnah als arten- und krautreiche Wiesenfläche zu entwickeln.

3.2. Der Kinderspielplatz ist teilweise randlich durch Baum- und Strauchpflanzungen 
einzufassen. Die Verwendung giftiger Pflanzen ist unzulässig.

4. SCHUTZMASSNAHMEN FÜR BODEN UND WASSERHAUSHALT

4.1 Die Durchlässigkeit des Bodens ist nach baubedingter Verdichtung auf allen nicht 
überbauten Flächen wieder herzustellen.

4.2. Im Reinen Wohngebiet sowie im Mischgebiet sind die Grundstückszufahrten und 
Stellplätze mit wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzurichten. Die Wasser-
und Luftdurchlässigkeit des Bodens wesentlich mindernde Befestigung wie 
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierung und Betonierung ist hier nicht 
zulässig.

4.3. Laut Landesbauordnung sind alle Grundstücksflächen, die nicht von Gebäuden, 
Zufahrten, Wegen, Stellplätzen oder Schulhofflächen in Anspruch genommen 
werden, gärtnerisch zu gestalten oder der natürlichen Entwicklung zu überlassen.

4.4. Drainagen sowie bauliche und technische Maßnahmen, die zu einer dauerhaften 
Absenkung des vegetationsverfügbaren Grundwasserspiegels bzw. von 
Staunässe führen, sind unzulässig. Kurzfristig erforderliche Grundwasser-
absenkungen sind während der Vegetationsperiode (01.03. – 01.11.) nur 
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zulässig, wenn durch geeignete Maßnahmen Schäden der benachbarten 
Vegetation ausgeschlossen werden. 

5. FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 

ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9(1) 20 BauGB)

5.1 Die festgesetzten Maßnahmenflächen zum Schutz und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft sind vor Baubeginn dauerhaft abzuzäunen. Jeglicher Bau-, 
Fahr- und Lagerbetrieb mit Ausnahme von Pflegeeinsätzen ist dort nicht zulässig. 
Relief und Boden sind zu erhalten.

5.2. Die Ausgleichsfläche A ist der natürlichen Entwicklung zu überlassen. 

5.3. Die Ausgleichsfläche B ist als Sukzessionsfläche mit Gehölzinitialpflanzungen zu 
entwickeln. Dabei ist ein Gehölzanteil von ca. 30% aus heimischen kleinkronigen 
Bäumen und Sträuchern truppartig zu pflanzen. Die nicht bepflanzten Flächen 
sind mit einer arten- und krautreichen Wiesenmischung einzusäen und in den 
ersten 3 Jahren max. einmal pro Jahr zu mähen (ab August). Das Mähgut ist 
abzufahren.

5.4. Die Knickschutzstreifen sind als Hochstaudenflur zu entwickeln und zu erhalten. 
Die Fläche ist mit einer arten- und krautreichen Wiesenmischung einzusäen. Ein 
Gehölzaufkommen ist zu vermeiden. 

5.5. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder Mineraldünger ist auf den 
Maßnahmenflächen unzulässig.

5.6. Die Ausgleichsmaßnahmen sind spätestens zum Abschluss der Baumaßnahme 
auf der Gemeinbedarfsfläche umzusetzen.

6. SONSTIGES

6.1 Auf öffentlichen Flächen sowie auf der Gemeinbedarfsfläche dürfen nur 
Natriumdampf-Niederdruck- oder ersatzweise Natriumdampf-Hochdrucklampen 
Verwendung finden. Es sind vorzugsweise Planflächenstrahler zu verwenden.




























































